
Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

RSV Eschenhof e.V., Wilhelm-Pieck-Str. 27, 14532 Stahnsdorf


1. Einleitung 

Der RSV Eschenhof e.V. unterstützt die gesellschaftliche Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor 
Gewalt und sexuellem Missbrauch in jeder Form zu schützen. Daher hat er es sich zur Aufgabe 
gemacht, seine Trainer/innen und Übungsleiter/innen, seine Mitglieder und die vom Verein 
betreuten Kinder und Jugendliche zum Thema „Kinderschutz im Sport“ zu sensibilisieren, zu 
informieren, zu beraten und zu unterstützen. In dem vorliegenden „Konzept zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen“ des RSV Eschenhof e.V. sind die Maßnahmen, die zu diesem Zweck 
ergriffen werden, dargestellt. 


2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

1. Benennung eines/r Kinderschutzbeauftragten


Vom Vorstand des Vereins wird ein/e Kinderschutzbeauftrage/r benannt, um für die Umsetzung 
aller im weiteren Verlauf beschriebenen Maßnahmen zu sorgen. Damit arbeitet der/die 
Kinderschutzbeauftragte auf Basis der Beschlüsse des Vereins und in enger Abstimmung mit dem 
Vorstand, der die Belange des Kinderschutzes vollumfänglich unterstützt. Zu den Aufgaben der/
des Kinderschutzbeauftragte/n gehören im Einzelnen: 

- Wissen zum Thema Kinderschutz erwerben sowie die Wissensvermittlung im Verein fördern

- Sich alle 5 Jahren zum Thema Kinderschutz fortbilden

- Eine vertrauensvolle und verlässliche Ansprechperson für alle Vereinsmitglieder sein

- Die Anliegen von Beratungssuchenden ernst nehmen und sich darum kümmern

- Bei einer Beschwerde oder einem entsprechenden Verdacht gemeinsam mit dem Vorstand 

Schritte zur Intervention einleiten

- Ggf. externe Beratungsstellen, das Jugendamt oder die Polizei einschalten

- Bei der Auswahl von Mitarbeiter/innen die Prüfung eines erweiterten Führungszeugnisses und 

die Anerkennung und Einhaltung des DOSB Ehrenkodex sicherstellen

- Das vorliegende Konzept, inkl. des Ehrenkodex und der 10 Spielregeln allen Vereinsmitgliedern 

zugänglich machen und ggf. weitere Maßnahmen zur Sensibilisierung und Information ergreifen

- Sich bei der Mitgliederversammlung vorstellen und die eigenen Kontaktdaten durch einen 

Aushang verbreiten

- Die Verankerung des Themas Kinderschutz in der Satzung des Vereins vorschlagen

- Die Erlangung und Beibehaltung des Gütesiegels Kinderschutz vorantreiben


2. Eignungsprüfung der Trainer/innen und Übungsleiter/innen des Vereins


Alle Trainer/innen und Übungsleiter/innen des Vereins müssen ein erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen, sowie sich mit dem DOSB Ehrenkodex (siehe Anlage 1) vertraut machen und seine 
Einhaltung mit ihrer Unterschrift bestätigen. Bei der Gewinnung von neuen Mitarbeiter/innen wird 
in diesem Zusammenhang das Thema Kinderschutz angesprochen. Außerdem gelten für alle 
Mitarbeiter/innen genauso wie für alle anderen Vereinsmitglieder die 10 Spielregeln für ein 
respektvolles und aufmerksames Miteinander (siehe Anlage 2). 


3. Befolgung von reitsportspezifischen Schutzmaßnahmen 


Wir legen auf folgende Dinge im Umgang mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen 
besonderen Wert:

- Kindgerechte Sprache im Training - keine abwertenden oder einschüchternden Kommentare

- Keine körperlichen Strafmaßnahmen, z.B. Absitzen und Aufgaben zu Fuß erledigen
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- Transparenz bei körperlicher Nähe - körperliche Unterstützung beim Aufsitzen oder zur 
Korrektur von Hilfen wird immer vorher angekündigt


- Sicherer Umgang mit den Pferden - altersgerechte Aufgaben und vorherige Instruktion der 
Kinder


- Keine Überforderung, z.B. durch zu große oder ungeeignete Pferde oder riskante Übungen

- Transparente Aufgabenverteilung im Stall - keine unfaire Zuweisung von Pflichten

- Adäquate Ausrüstung - Helm- und Stiefelpflicht für alle Kinder

- Keine Alleingänge kleinerer Kinder in abgelegene Bereiche  - z.B. zu den Weiden


4. Beschwerdemanagement und Befolgung von Interventionsplänen (intern und 
extern)


Im Falle einer Beschwerde sind uns folgende Dinge besonders wichtig:


- Jede Beschwerde wird ernst genommen und ihr wird nachgegangen. 

- Je nachdem wie dringlich die Beschwerde ist, führt ein Trainer/in, Übungsleiter/in, eine andere 

erwachsene Person oder bestenfalls der/die Kinderschutzbeauftragte mit der betroffenen 
Person in einer ungestörten Atmosphäre ein Gespräch. 


- Fokus: Ruhe bewahren, auf die betroffene Person sensibel eingehen, Glauben schenken, keine 
Wertungen oder Interpretationen anbieten, wenn nötig Maßnahmen planen, um den Schutz der 
betroffenen Person unmittelbar sicherzustellen, Überprüfen der eigenen Gefühle und 
Empfindungen.


- Die aufgenommenen Informationen werden immer schriftlich dokumentiert, geschilderte 
Tatsachen werden von persönlichen Wertungen und Interpretationen separat festgehalten.


- Es werden keine Entscheidungen über den Kopf der betroffenen Person hinweg getroffen.

- Es wird mit Hinblick auf alle involvierten Personen großer Wert auf Vertraulichkeit und 

Datenschutz gelegt, es werden keine Informationen an die Person unter Verdacht oder 
Unbeteiligte gegeben. 


- Das weitere Vorgehen wird mit der betroffenen Person gemeinsam transparent abgestimmt.

- Der/die Kinderschutzbeauftragte des Vereins wird so frühzeitig wie möglich kontaktiert und 

einbezogen.


Abgesehen davon werden die Interventionspläne (intern und extern, siehe Anlage 3 und 4) 
umgesetzt.


3. Aktuelle Ansprechpartner/innen 

Als Kinderschutzbeauftrage hat der Verein benannt:


Frau C. Nüsser

Mobil: +49-177-2290581
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Anlage 1: DOSB Ehrenkodex 
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Anlage 2: 10 Spielregeln für ein respektvolles und aufmerksames Miteinander 
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Anlage 3: Interventionsplan intern 
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Anlage 4: Interventionsplan extern  
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